
BAU. UND JUSTIZDEPARTEMENT DES KANTONS SOLOTHURN

Verkehrsbeschränkung in Kriegstetten und Oekingen
Oekingenstrasse / Kriegstettenstrasse

Haltenstrasse bis Horriwilstrasse

Gestützt auf 5 5 lit. d) der kantonalen Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978

verfügt das Bau- und Justizdepartement:

Wegen Bauarbeiten für die Wasserversorgung an der Oekingen-/ Kriegstettenstrasse, Abschnitt
Haltenstrasse in Kriegstetten bis Horriwilstrasse in Oekingen, sind folgende Verkehrsmassnahmen
erforderlich:

- Der Verkehr im Baustellenbereich wird einspurig geführt und mittels einer Lichtsignalanlage
oder bei Bedarf zusätzlich mit einem Verkehrsdienst geregelt.

- Die Zufahrten zu den privaten Liegenschaften werden vorübergehend eingeschränkt und nach
Vorankündigung für kurze Zeit gesperrt.

- Der Fussgängerverkehr wird innerhalb der Baustelle umgeleitet.

Dauer: Montag,3. April2O23 bis Montag,31. Juli 2023

Die Signalisation wird durch den Unternehmer im Einvernehmen mit dem Kreisbauamt l, Zuchwil,
und der Kantonspolizei, Abteilung Verkehrstechnik, vorgenommen.

Die zuständigen Polizeiorgane werden mit der Verkehrskontrolle beauftragt.

Solothurn, 31. März 2023 cap/wal Bau- und Justizdepartement
Der Kantonsingenieur
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